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E NE RG I EAUSWEIS für Wohngebäude 
gemäß den§§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 20.07.2022 -
Gültig bis: 26.11.2033 Registriernummer: NW-2023-004830891 0 

7 Gebäude 
1 Gebludetyp 

Einfamilienhaus 
Adresse 

An der Zechenbahn, 34, 47198 Duisburg 
Gebäudeteil 2 Ganzes Gebäude Gebludefoto 

II Baujahr Gebäude 3 2023 (frelwflllg) 
Baujahr Wärmeerzeuger 3·' 

2023 
Anzahl der Wohnungen 1 
Gebäudenutzfläche (AJ 215 m2 1 nach § 82 GEG aus der Wohnfläche ermittelt 

~Wesentliche Energieträger für Heizung 3 KWK 
Wesentliche Energieträger für Warmwasser 3 KWK 
Erneuerbare Energien Art Verwendung 

Fernwärme Heizung, Warmwasser 
Art der Lüftung 3 lrf Fensterlüftung Lüftungsanlage mit Wännerückgewinnung 

Sehachtlüftung I! Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung 

Art der Kühlung 3 Passive Kühlung Kühlung aus Strom 
Gelieferte Kälte Kühlung aus Wärme 

lnspektionspflichtige Klimaanlagen 5 Anzahl: 1 Nächstes Fälligkeitsdatum der Inspektion: 
Anlass der Ausstellung des I! Neubau Modernisierung Sonstiges (freiwillig) 
Energieausweises VermietungNerkauf (Änderung/Erweiterung) 

Hinweise zu d~n ~·ngaben über die energetische Qualität des Gebäudes 
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach dem 
GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Ver-
leiche ermöglichen (Erlluterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modemisierungsernpfehlungen (Seite 4). 

" Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs .erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind 
auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. 

D Der Energiea~eis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die Ergeb-
nisse-sind auf Seite 3 dargestellt. 

Datenerhebung BedarfNerbrauch durch D Eigentümer " Aussteller 
Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe). 

Hinweise zur Verwen~ung des Energieausweises 
Energieausweise dienen ausschließlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebäude oder den oben 
bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen. 

Ingenieurbüro Lux 
Dipl.-Ing. Walter Lux 
Friedhofstr. 31-35 
45478 Mülheim an der Ruhr 

1 Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Änderungsgesetzes zum GEG 
2 nur im Fall des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen 
3 Metwfachalgaben möglich 

bei Wlrmenelzen Baujahr der Übergabestation 

des Ausstellers 

Ausstellungsdatum 27.11.2023 
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Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren 
Verfahren nach D

IN
 V 4108-6 und D
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 V 18599 
D

 
R

egelung nach§ 31 G
EG
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odellgebäudeverfahren") 

D
 

Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 G
EG

 

Endenergiebedarf dieses Gebäl:Jdes [Pflichtangabe in Im
m
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Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien 3 

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des W
irm
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rund des§ 10 Absatz 2 Num
m

er 3 G
EG
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M
aßnahm

en zur Einsparung 3 

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deck-
ung des W

ärm
e-und Kälteenerglebedarfs w

erden durch eine M
aß-

nahm
e nach § 45 G

EG
 oder als Kom

bination gem
iß § 34 Absatz 2 

G
EG

 erfüllt. 
D

 
D

ie Anforderungen nach § 45 G
EG

 in Verbindung m
it § 16 

G
EG

 sind eingehalten. 
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M
aßnahm

e nach § 45 G
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bination gem

äß § 34 A
bsatz 2 

G
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: D
ie Anforderungen nach § 16 G

EG
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erden um
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1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausw
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Erläuterungen zum

 Berechnungsverfahren 
D

as G
EG

 lässt für die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche 
Verfahren zu, die im

 Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen führen 
können. Insbesondere w

egen standardisierter R
andbedingungen erlau-

ben die angegebenen W
erte keine R

ückschlüsse auf den tatsächlichen 
Energieverbrauch. D

ie ausgew
iesenen Bedarfsw

erte.der Skala sind spe-
zifische W

erte nach dem
 G

EG
 pro Q

uadratm
eter G

ebäudenutzfläche 
(AJ, die im

 Allgem
einen größer ist als die W

ohnfläche des G
ebäudes. 
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Erfasster Energieverbrauch des G
ebäudes 

R
egistriernum

m
er: NW

-2023-004830891 ©
 

Energieverbrauch 
Treibhausgasem

issionen 
kg C

0
2 -Äquivalent /(m

¼
) 

1!
'
~

•
-

r 
0 

25 
50 

75 
100 

125 
150 

175 
200 

225 
>250 

. Endenergieve~brauch dieses G
ebäudes [Pflichtangabe in Im

m
obilienanzeigen] 

kW
h/(rn2.a) 

. Verbrauchserfassung -
H

eizung und W
arm

w
asser 

Zeitraum
 

Energieträger 2 

von 
I 

bis 

w
eitere Einträge in Anlage 

rergleichsw
erte Endenerg,e 3 

0 
25 

5
0

7
5

 

,ii J 
t-$t-

t; :J:,~ 
fcs' 

#
! ,t 

~
$

 
$ 

Q
) 

;j:~
 

45~ (5
 

1: 
-

., 

100 
125 

150 
175 

200 
225 

>250 

~
'b

 
t;§

 
tJ-

.§J; 
J
j~

 
~-f:J 

(:'~;, 
L1'. Jb 

y 
•,;.,, 

,.§'11 
-~l 

c.J§
 

4 
1_"'!:S 

-~ 
iiß

 
O

 
lt 

c
-~

 
q

;-~
 

G
_.tl 

.1f 
?t~ 

:J:, 
451 
.f 

E
rläuterungen zum

 Verfahren 

P
rim

är-I 
Energie-

energie-
verbrauch 

faktor 
[kW

h] 

Anteil 
W

arm
w

asser 
[kW

h] 

Anteil 
H

eizung 
[kW

h] 
Klim

a-
faktor 

D
ie 

m
odellhaft 

erm
ittelten 

Vergleichsw
erte 

beziehen 
sich auf G

ebäude, in denen die W
ärm

e für H
eizung und 

W
arm

w
asser durch H

eizkessel im
 G

ebäude bereitgestellt 
wird. 
Soll ein Energieverbrauch eines m

it Fern-oder N
ahw

ärm
e 

beheizten G
ebäudes verglichen w

erden, ist zu beachten, 
dass hier norm

alerw
eise ein um

 15 bis 30 %
 geringerer 

Energieverbrauch als bei vergleichbaren G
ebäuden m

it 
Kesselheizung zu erw

arten ist. 

D
as Verfahren zur Erm

ittlung des Energieverbrauchs ist durch das G
EG

 vorgegeben. D
ie W

erte der Skala sind spezifische W
erte pro Q

uadratm
eter 

G
ebäudenutzfläche (A,) nach dem

 G
EG

, die im
 Allgem

einen größer ist als die W
ohnfläche des G

ebäudes. D
er tatsächliche Energieverbrauch eines 

G
ebäudes w

eicht insbesondere w
egen des W

rtterungseinflusses und sich ändernden N
utzerverhaltens vorn angegebenen Energieverbrauch ab. 

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausw
eises 

2 gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge, W
arm

w
asser-oder Kühlpauschale in kW

h 
3 EFH

: Einfam
ilienhaus, M

FH
: M

ehrfam
ilienhaus 
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pfehlungen zur kosting-ünstigen M

odernis_leru~g 
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w
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H
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M

odernisierungsem
pfehlungen für das G

ebäude dienen lediglich der Inform
ation. 

nw
e 8• S

ie sind nur kurz gefasste H
inw

eise und kein Ersatz für eine E
nergieberatung. 

G
enauere A

ngaben zu den E
m

pfehlungen 
sind erhältlich bei/unter: 

https://w
w

w
.bbsr-energieeinsparung.de/EnEVPortal/D

E/EnEQ
: 

V
/G

E
G

lnfo/G
E

G
lnfo-node.htm

l 
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-
E

rgänzende E
rläuterungen zu den A

ngaben im
 E

nergieausw
eis 

(A
ngaben freiw

illig) 

keine 

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausw
eises 



E NE RG
 I EAU SW

E IS für W
ohngebäude 

gem
äß den §§ 79 ff. G

ebäudeenergiegesetz (G
EG

) vom
 1 

20.07.2022 

Erläuterungen 

Angabe G
ebäudeteil - Seite 1 

Bei W
ohngebäuden, die zu einem

 nicht unerheblichen Anteil zu anderen 
als W

ohnzw
ecken genutzt w

erden, ist die Ausstellung des Energie-
ausw

eises gem
äß § 79 Absatz 2 Satz 2 G

EG
 auf den G

ebäudeteil zu 
beschränken, der getrem

t als W
ohngebäude zu behandeln ist (siehe im

 
B

nzelnen § 106 G
EG

). D
ies w

ird im
 Energieausw

eis durch die Angabe 
• G

ebäudeteil• deutlich gem
acht. 

Erneuerbare Energien -Seite 1 
H

ier w
ird darüber inform

iert, w
ofür und in w

elcher A
rt erneuerbare 

Energien genutzt w
erden. Bei N

eubauten enthält Seite 2 (Angaben zur 
N

utzung erneuerbarer Energien) dazu w
eitere Angaben. 

Energiebedarf - Seite 2 
D

er Energiebedarf w
ird hier durch den Jahres-Prim

ärenergiebedarf 
und den Endenergiebedarf dargestellt. D

iese Angaben w
erden rechne-

~sch erm
ittelt. D

ie angegebenen W
erte w

erden auf der G
rundlage der 

'Bauunterlagen bzw
. gebäudebezogener D

aten und unter Annahm
e von 

standardisierten R
andbedingungen (z. B. standardisierte Klim

adaten, 
definiertes N

utzel'V8l'halten, standardisierte Innentem
peratur und innere 

W
ärm

egew
inne usw

.) berechnet. S
o lässt sich die energetische Q

ualität 
des G

ebäudes unabhängig vom
 N

utzerverhalten und von der W
etterlage 

beurteilen. Insbesondere w
egen der standardisierten R

andbedingungen 
erlauben die angegebenen W

erte keine R
ückschlüsse auf den tatsächli-

chen Energieverbrauch. 

Prim
ärenergiebedart - Seite 2 

D
er Prim

ärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des G
ebäudes ab. Er 

berücksichtigt neben der Endenergie m
ithilfe von Prim

ärenergiefaktoren 
auch die so genannte .V

orkette• {Erkundung, G
ew

innung, Verteilung, 
U

m
w

andlung) der jew
eils eingesetzten Energieträger (z. B. H

eizöl, G
as, 

S
trom

, erneuerbare Energien etc.). B
n kleiner W

ert signalisiert einen 
geringen B

edarf und dam
it eine hohe Energieeffizienz sow

ie eine die 
R

essourcen und die U
m

w
elt schonende Energienutzung. 

Energetische O
ualität der Gebäudehüne -

Seite 2 
Angegeben ist der spezifische, auf die w

ärm
eübertragende U

m
fas-

sungsfläche bezogene Transm
issionsw

ärm
everlust. Er beschreibt die 

durchschnittliche energetische Q
ualität aller w

ärm
eübertragenden U

m
-

fassungsflächen (Au8enw
ände, D

ecken, Fenster etc.) eines G
ebäudes. 

4ial!Ein kleiner W
ert signalisiert einen guten baulichen W

ärm
eschutz. AuBer-

'W
'ciem

 stellt das G
EG

 bei N
eubauten Anforderungen an den som

m
erlichen 

W
ärm

eschutz (Schutz vor Ü
berhitzung) eines G

ebäudes. 

Endenergiebedarf - Seite 2 
D

er Endenergiebedarf gibt die nach technischen R
egeln berechnete, jähr-

lich benötigte Energiem
enge für H

eizung, Lüftoog und W
annw

assefberei-
tung an. Er w

ird unter Standardklim
a- und Standardnutzungsbedingun-

gen errechnet und ist ein Indikator für die Energieeffizienz eines G
ebäudes 

und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiem
enge, 

die dem
 G

ebäude unter der Annahm
e von standardisierten Beding1.119en 

und ooter Berücksichtigung der Energievertuste zugeführt w
erden m

uss, 
dam

it die standardisierte Innentem
peratur, der W

arm
w

asserbedarf und 
die notw

endige Lüftung sichergestellt w
erden können. B

n kleiner W
ert 

signalisiert einen geringen Bedarf und dam
it eine hohe Energieeffizienz. 

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien -
Seite 2 

N
ach dem

 G
EG

 m
O

ssen N
eubauten in bestim

m
tem

 U
m

fang erneuerbare 
Energien zur D

eckulg des W
ärm

e-
und Kälteenergiebedarfs nutzen. In 

dem
 Feld .Angaben Z

L
r N

utzung erneuerbarer Energien" sind die A
rt der 

eingesetzten erneuerbaren Energien, der prozentuale D
eckungsanteil am

 
W

ärm
e- und Kälteenergiebedarf und der prozentuale Anteil der Pflichter-

füllung abzulesen. D
as Feld .M

aBnatvnen Z
L

r Bnsparung• w
ird ausge-

füllt, w
enn die Anforderungen des G

EG
 teilw

eise oder vollständig durch 
U

nterschreitung der Anforderungen an den bauflchen W
ärm

eschutz ge-
m

äß § 45 G
EG

 erfüllt w
erden . 

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausw
eises 

NW
-2023-004830891 ©

 
Endenergieverbrauch - Seite 3 
D

er Endenergieverbrauch w
ird für das G

ebäude auf der Basis der A
b-

rechnungen von H
eiz- und W

annw
asserkosten nach der H

eizkostenver-
ordnung oder auf G

rund anderer geeigneter Verbrauchsdaten erm
ittelt. 

D
abei w

erden die Energieverbrauchsdaten des gesam
ten G

ebäudes 
und nicht der einzelnen W

ohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste 
Energieverbrauch für die H

eizung w
ird anhand der konkreten örtlichen 

W
etterdaten und m

ithilfe von Klim
afaktoren auf einen deutschlandw

ei-
ten M

ittelw
ert um

gerechnet. So führt beispielsw
eise ein hoher Verbrauch 

in einem
 einzelnen harten W

inter nicht zu einer schlechteren Beurteilung 
des G

ebäudes. D
er Endenergieverbrauch gibt H

inw
eise auf die energeti-

sche Q
ualität des G

ebäudes und seiner H
eizungsanlage. B

n kleiner W
ert 

signalisiert einen geringen Verbrauch. B
n R

ückschluss auf den künftig zu 
erw

artenden Verbrauch ist jedoch nicht m
öglich; insbesondere können 

die Verbrauchsdaten einzelner W
ohneinheiten stark differieren, w

eil sie 
von der Lage der W

ohneinheiten im
 G

ebäude, von der jew
eiligen N

utzung 
und dem

 individuellen Verhalten der Bew
ohner abhängen. 

Im
 Fall längerer Leerstände w

ird hierlür ein pauschaler Zuschlag rechne-
risch bestim

m
t und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im

 Interesse 
der Vergleichbarkeit w

ird bei dezentralen, in der R
egel elektrisch betrie-

benen W
arm

w
asseranlagen der typische Verbrauch über eine Pauschale 

berücksichtigt. G
leiches gilt für den Verbrauch von eventuell vorhandenen 

Anlagen zur R
aum

kühlung. O
b und inw

iew
eit die genannten Pauschalen 

in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle. Verbrauchserfassung" 
zu entnehm

en. 

Prim
ärenergieverbrauch - Seite 3 

Der Prim
ärenergieverbrauch geht aus dem

 für das G
ebäude erm

ittelten 
Endenergieverbrauch hervor. W

ie der Prim
ärenergiebedarf w

ird er m
ithilfe 

von Prim
ärenergiefaktoren erm

ittelt, die die Vorkette der jew
eils einge-

setzten Energieträger berücksichtigen. 

Trelbhausgasem
lssionen -

Seite 2 und 3 
D

ie m
it dem

 Prim
ärenergiebedarf oder dem

 Prim
ärenergieverbrauch ver-

bundenen Treibhausgasem
issionen des G

ebäudes w
erden als äquivalen-

te Kohlendioxidem
issionen ausgew

iesen. 

Pflichtangaben für lm
m

oblllenanzelgen - Seite 2 und 3 
N

ach dem
 G

EG
 besteht die Pflicht, in Im

m
obilienanzeigen die in § 87 

Absatz 1 G
EG

 genannten Angaben zu m
achen. D

ie dafür erforderlichen 
Angaben sind dem

 Energieausw
eis zu entnehm

en, je nach Ausw
eisart 

der Seite 2 oder 3. 

Vergleichswerte -
Seite 2 und 3 

D
ie Vergleichsw

erte auf Endenergieebene sind m
odellhaft erm

ittelte W
er-

te und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe Vergleiche der W
erte die-

ses G
ebäudes m

it den Vergleichsw
erten anderer G

ebäude sein. Es sind 
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefähr die W

erte für die einzelnen 
Vergleichskategorien liegen. 
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